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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Anderer Ansicht waren die Sozialdemokraten und Gewerkschaften. Wie bereits 1989
angekündigt, lancierten SP und SGB eine gemeinsame Volksinitiative «zum Ausbau von
AHV und IV». Grundidee dieses Volksbegehrens ist es, die Gewichte von der zweiten
Säule (BVG) zur ersten Säule (AHV/IV) hin zu verschieben, ohne gleich zur Volkspension
überzugehen. Die heute auf die Existenzsicherung ausgerichtete AHV soll für sich allein
und ohne die berufliche Vorsorge den Hauptbeitrag zur wirtschaftlichen
Unabhängigkeit auf der Basis der gewohnten Lebenshaltung leisten.

Die weiteren Schwerpunkte der Initiative sind: Aufstockung aller AHV/IV-Renten unter
besonderer Berücksichtigung der niederen Einkommen, geschlechts- und
zivilstandsunabhängige Renten, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie
Rentenalter 62 für Frauen und Männer. Die zweite Säule würde um das reduziert, was
der Ausbau der ersten erbringt. Ausdrücklich in der Verfassung verankern will die
Initiative die Freizügigkeit beim Wechsel einer Pensionskasse.

Nach Auffassung der Initianten würden sich die Ausgaben für die erste Säule um 7,5
auf 29,9 Mia. Fr. erhöhen. Bund und Kantone sollten davon 25 anstatt wie heute 20%
übernehmen, und der gemeinsame Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern würde
sich um 1,6 auf 11,2 Lohnprozente erhöhen. Die Einsparungen bei der zweiten Säule
wurden auf mindestens 2,3 Mia. Fr. beziffert. Diese Zahlen wollten allerdings die
Vertreter der Pensionskassen nicht gelten lassen, und sie sagten der Initiative schon vor
deren Lancierung den Kampf an.

Die PdA, die in der vorbereitenden Expertengruppe mitgearbeitet hatte, wurde aus dem
Initiativkomitee wieder 'ausgeladen', da es, so der neue SP-Präsident Bodenmann, hier
um die Profilierung einer politischen Bewegung gehe, und er den Eindruck habe, dass
die PdA ohnehin von der Bildfläche verschwinden werde. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.01.1990
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und die SP reichten mit 118'264 gültigen
Unterschriften ihre Volksinitiative «zum Ausbau von AHV und IV» ein, die zum Ziel hat,
AHV und IV weitgehend existenzsichernd zu gestalten. Die Pensionskassen sollten
dagegen abgebaut werden und deutlicher als heute die Funktion einer
Zusatzversicherung erhalten. Gleichzeitig wollen die Initianten die Gleichstellung von
Mann und Frau erreichen und die heutige Ehepaarrente durch eine Einzelrente
(Splitting) ersetzen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Die 1990 von der SP und dem SGB eingereichte Volksinitiative "zum Ausbau von AHV
und IV" wurde vom Parlament, weil sie als zu weitreichend erachtet wurde, klar und
ohne lange Diskussionen abgelehnt. Da diese Initiative primär die Frage der
Finanzierung von AHV und IV angeht, zielt sie eigentlich auf die 11. AHV-Revision ab,
welche sich vorrangig mit diesem Problemkreis befassen wird. Die Initiative verlangt
eine Gewichtskorrektur zwischen erster und zweiter Säule, eine existenzsichernde
Rente, eine Vorruhestandsregelung ab 62 Jahren bei ungekürzter Rente, volle
Freizügigkeit beim Pensionskassenwechsel sowie eine Mindestbeteiligung des Bundes
an der AHV von 25 Prozent. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Um den Vorwurf abzuwenden, mit dem Referendum auch die Errungenschaften der 10.
AHV-Revision zu gefährden, lancierten CNG und SGB mit Unterstützung der SP eine
Volksinitiative "für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters"
("Auffanginitiative"), mit welcher die Betreuungsgutschriften, das Rentensplitting und
die vorteilhaftere Rentenformel gerettet werden sollen. Nach den Vorstellungen der
Initianten könnte das Parlament nach Annahme der Initiative umgehend in einer
Sondersession die unbestrittenen Neuerungen der 10. AHV-Revision wieder aufnehmen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.11.1994
MARIANNE BENTELI
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und in Kraft setzen. 4

Die 1990 von SP und SGB eingereichte Volksinitiative "zum Ausbau von AHV und IV",
welche eine Verlagerung von der 2. Säule (Pensionskasse) auf die 1. Säule (AHV) und die
Einführung einer Vorruhestandsregelung ab 62 Jahren verlangte, wurde von Volk und
Ständen klar abgelehnt. Die stärkste Zustimmung fand die Vorlage im den Kanton Tessin
mit über 43% der Stimmen, gefolgt von den Kantonen der Romandie, die - mit
Ausnahme des Wallis - einen Ja-Anteil von über 30% aufwiesen. Die geringste
Unterstützung - mit deutlich weniger als 20% der Stimmen - wurde in den beiden
Appenzell und in Unterwalden registriert. Das gesamthaft negative Ergebnis war im
Vorfeld der Abstimmung allgemein erwartet worden. Auch wenn, wie die Vox-Analyse zu
diesem Urnengang zeigte, eine Mehrheit der Stimmenden der Meinung war, dass mit 62
eine Pensionierung ohne materielle Einbusse möglich sein sollte, überwogen doch die
finanzpolitischen Bedenken gegenüber dieser Lösung.

Volksinitiative "zum Ausbau von AHV und IV"
Abstimmung vom 25. Juni 1995
Beteiligung: 40,3%
Nein: 1'307'302 (73,4%) / 20 6/2 Stände
Ja: 499'266 (27,6%) / 0 Stände

Parolen:
- Nein: FDP, CVP, SVP, LP, LdU, EVP, FP, SD, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Pensionskassenverbände
- Ja: SP, GP (1*), PdA; SGB
Stimmfreigabe: Lega; CNG

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.06.1995
MARIANNE BENTELI

SGB und SP beschlossen, die Volksinitiative "für eine Flexibilisierung der AHV - Gegen
die Erhöhung des Rentenalters für Frauen" des Schweizerischen Kaufmännischen
Vereins zu unterstützen, da diese Initiative ihrer Ansicht nach die Weichen für die 11.
AHV-Revision in die richtige Richtung stellt. Weil sie andere Vorstellungen von Umwelt-
und Energieabgaben haben, verzichteten sie hingegen auf eine Unterstützung der
Doppelinitiative der Grünen ("für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann"
und "für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteuern"). 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.11.1995
MARIANNE BENTELI

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) beschloss
einstimmig die Lancierung einer Volksinitiative „Für ein flexibles AHV-Alter“, welche
eine Pensionierung ab 62 Altersjahren ohne Rentenkürzung ermöglichen will, wenn eine
Erwerbstätigkeit aufgegeben wird. Möglich soll auch ein schrittweiser Altersrücktritt
sein. Die Delegierten sprachen sich weiter dafür aus, dass bei hohen Einkommen die
Frührente gekürzt werden kann. Grenzwert soll ein Lohn von mehr als dem
Anderthalbfachen des maximalen rentenbildenden AHV-Einkommens sein (dieses
beträgt zur Zeit CHF 116'100). Die vorgezogene Rente könnten auch in Teilzeit
berufstätige Personen und aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte
beanspruchen. Ein Antrag der SGB-Frauenkommission, die Frührente nicht an eine
Erwerbstätigkeit zu knüpfen, wurde abgelehnt. Die Mehrkosten sollen durch eine
Erhöhung der Lohnabgaben gedeckt werden. Im Initiativkomitee nahm auch alt
Bundesrätin Dreifuss Einsitz. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.05.2005
MARIANNE BENTELI

Ende März reichte der Schweizerische Gewerkschaftsbund seine Volksinitiative „für ein
flexibles AHV-Alter“ ein. Nach der Initiative sollen alle Personen mit einem
Erwerbseinkommen bis rund CHF 120'000 ab dem 62. Altersjahr eine ungekürzte AHV-
Rente erhalten, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit aufgeben. Bei teilweiser Aufgabe der
Erwerbstätigkeit soll der Vorbezug einer ungekürzten Teilrente möglich sein. Das
Volksbegehren ist der siebte Versuch des links-grünen Lagers, das Rentenalter zu
senken. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.03.2006
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat besprach die 2006 vom SGB eingereichte Initiative „Für ein flexibles
AHV-Alter“ in einer Marathon-Eintretensdebatte, bei der es auch um die 11. AHV-
Revision ging. Rund 30 Ratsmitglieder ergriffen das Wort, wobei die verschiedenen
Lager die gleichen Argumente benutzten, wie bereits in früheren Debatten um das
Rentenalter. Die Fraktionen der SP und der Grünen befürworteten die Initiative, weil sie
zu mehr sozialer Gerechtigkeit führe und ihre Kosten tragbar seien. Zudem hoben sie
hervor, dass eine Frühpensionierung heute das Privileg von Gutverdienenden mit
dickem Polster aus der zweiten Säule sei. Die Gegner führten vor allem finanzielle
Argumente an. Nach Meinung der bürgerlichen Fraktionen zielte die Initiative in
Wirklichkeit auf eine Senkung des Rentenalters ab, was der demographischen
Entwicklung zuwiderlaufe und die AHV in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bringe.
Den Minderheitsantrag, die Initiative zur Annahme zu empfehlen, lehnte der Nationalrat
schliesslich mit 123 zu 66 Stimmen ab. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.03.2008
LINDA ROHRER

Am 30. November stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 58,6% gegen die
Volksinitiative „Für ein flexibles AHV-Alter“. Die vom SGB eingereichte Initiative war
von der SP, den Grünen, der EVP, den SD und der CSP unterstützt worden. Die
Befürworter der Initiative argumentierten damit, dass es darum gehe, Gerechtigkeit bei
der Frühpensionierung zu schaffen. Bis anhin hatten sich eine solche in der Schweiz
nur gut verdienende Menschen leisten können. Mit der Initiative sollte eine
Frühpensionierung auch für die Gruppe der tieferen Einkommensklassen möglich
werden, die eine solche aufgrund gesundheitlicher Probleme oft dringender nötig
hätten. Zu den Gegnern der Vorlage zählten alle anderen Parteien und die
Arbeitgeberverbände. Sie argumentierten vor allem mit der fehlenden Finanzierbarkeit
eines solchen Vorschlags, insbesondere auch aufgrund der demographischen
Entwicklung. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
LINDA ROHRER

Une initiative populaire fédérale « Imposer les successions de plusieurs millions pour
financer notre AVS (réforme de la fiscalité successorale) » a été lancée par les partis
socialiste, écologiste, évangélique et chrétien-social ainsi que par l’Union syndicale
suisse. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.08.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB konkretisierte sein Projekt „AHV plus“
und beschloss in diesem Rahmen die Lancierung einer Volksinitiative. Gefordert
werden höhere AHV-Renten für alle Bezügerinnen und Bezüger, welche durch höhere
Lohnabzüge auf Seiten der Arbeitgeber und -nehmer finanziert werden sollen. Damit
soll dem verfassungsmässigen Ziel der AHV, zusammen mit der beruflichen Vorsorge
eine angemessene Fortsetzung des gewohnten Lebensstandards zu garantieren, wieder
stärker Rechnung getragen werden. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.05.2012
FLAVIA CARONI

Wie im Vorjahr angekündigt, lancierte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) im
Berichtsjahr die Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“. Der kurze Initiativetext
verlangt eine Erhöhung aller AHV-Renten um 10%, was bei einem durchschnittlichen
Versicherten rund CHF 200 monatlich entsprechen würde. Erklärtes Ziel der Initianten
ist es, den verfassungsmässigen Grundsatz, wonach die Renten aus der ersten und
zweiten Säule zusammen eine angemessene Weiterführung des gewohnten
Lebensstandards erlauben sollen, wieder besser umzusetzen. Die SP Schweiz gab
bekannt, das Anliegen zu unterstützen. Nachdem die Sammlung im März begonnen
hatte, konnten bereits im Dezember über 112'000 beglaubigte Unterschriften
eingereicht werden, wobei die Initianten für die Einreichung bewusst den Beginn der
Vernehmlassung zur Altersvorsorge 2020 abwarteten. Das Komitee verwies auf
verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für die auf rund CHF 3,6 Mrd. geschätzten
Kosten der Rentenerhöhungen, darunter eine nationale Erbschaftssteuer, wie sie die
Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV
(Erbschaftssteuerreform)“ fordert, Erträge aus der Tabak- und Alkoholbesteuerung,
welche dem Sozialwerk gemäss den Initianten ohnehin zustünden, das AHV-
Mehrwertsteuerprozent und höhere Lohnbeiträge. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2013
FLAVIA CARONI
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Die Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds SGB wurde im Januar 2014 mit gut 111‘000 gültigen Unterschriften
für formell zustande gekommen erklärt. Nebst den grossen Kantonen Zürich und Bern
waren auch in der Waadt und im Tessin je rund 10‘000 Unterschriften
zusammengekommen. Im Mai beschloss der Bundesrat, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. Es gebe keinen finanziellen Spielraum in der AHV, so die Begründung. Mit
der Strategie Altersvorsorge 2020 wolle man dagegen langfristige Stabilität
gewährleisten. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.01.2014
FLAVIA CARONI

In der Sommersession 2015 behandelte der Ständerat als Erstrat die Botschaft des
Bundesrates zur Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“. Das Anliegen des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes stiess bei den Kantonsvertreterinnen und
Kantonsvertretern auf wenig Zustimmung. Die Kommissionsmehrheit beantragte, dem
Bundesrat zu folgen und die Initiative der Stimmbevölkerung zur Ablehnung zu
empfehlen. Eine linke Minderheit Rechsteiner (sp, SG) beantragte, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen. Die Gegnerinnen und Gegner machten geltend, das
Volksbegehren stehe vor dem Hintergrund der angespannten Situation der AHV, der
anstehenden Rentenreform und der aktuell schwierigen Wirtschaftslage „quer in der
Landschaft". Bereits eine langfristige Sicherung der AHV auf dem aktuellen Niveau sei
eine Herausforderung. Eine Erhöhung aller Renten um zehn Prozent würde jährlich fünf
bis sechs Milliarden Franken kosten, so die Kommissionssprecherin. Diese zusätzlichen
finanziellen Mittel könnten nicht innerhalb nützlicher Frist beschafft werden, müsste
doch die Rentenerhöhung gemäss dem Initiativtext spätestens ab dem zweiten
Kalenderjahr nach Annahme der Initiative vorgenommen werden. Die Mehrausgaben
würden bei der AHV zudem zu einem strukturellen Umlagedefizit führen, was die
aktuellen und zukünftigen Erwerbstätigen belaste und den Generationenvertrag weiter
strapaziere. Nicht zuletzt würden die finanzschwächsten Rentnerinnen und Rentner gar
nicht von einer Erhöhung der AHV-Renten profitieren, da diese bei ihnen
vollumfänglich durch eine entsprechende Senkung der Ergänzungsleistungen
kompensiert werden würde. Wohlhabenderen Rentnern und Rentnerinnen, die
grundsätzlich gar nicht auf eine Rente der ersten Säule angewiesen wären, würde die
Volksinitiative dagegen zu einer Einkommenserhöhung verhelfen. Sprecherinnen und
Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion machten sich für das Volksbegehren stark.
Minderheitssprecher Rechsteiner erklärte, seit der Einführung des Mischindex' zur
Berechnung der AHV-Renten im Jahr 1980 habe sich aufgrund des Effekts der
sogenannten kalten Degression ein Rückstand der Renten auf die Löhne von zehn
Prozent aufgelaufen. Ziel der Initiative sei es, diese zehn Prozent auszugleichen, um den
verfassungsmässigen Auftrag der AHV, zusammen mit der Pensionskasse eine
angemessene Fortführung des bisherigen Lebensstandards zu garantieren, wieder zu
erfüllen. Dies sei wichtig, weil die AHV für eine Mehrheit der Bevölkerung, und
insbesondere für die Frauen, die wichtigste Säule der Altersvorsorge darstelle.
Aufgrund dieses Verfassungsgrundsatzes könnten auch nicht die Ergänzungsleistungen
anstelle der AHV ausgebaut werden. Das Verhältnis zwischen Rentenverbesserung –
diese würde für Alleinstehende rund 200, für Ehepaare 350 Franken monatlich
betragen – und Erhöhung der Lohnbeiträge sei bei der AHV zudem hervorragend. Eine
Rentenerhöhung sei verkraftbar, denn die Finanzierung der AHV sei aufgrund der
umfassenden Beitragspflicht bei gleichzeitig nach oben begrenzten Renten
aussergewöhnlich solide. Dem Argument, Wohlhabende sollten keine Erhöhung der
AHV-Rente erhalten, weil sie gar nicht auf die erste Säule angewiesen seien, hielt der
SP-Ständerat ein Zitat des Alt-Bundesrates Tschudi entgegen: „Die Reichen brauchen
die AHV nicht, aber die AHV braucht die Reichen." Auf hohe Einkommen würden hohe
Beiträge bezahlt. Weitere Mitglieder der SP betonten, die Ergänzungsleistungen seien
unter Druck geraten, weshalb es die AHV zu stärken gelte. Diese sei als Mittel zur
Existenzsicherung gegenüber den nur auf Antrag ausbezahlten EL ohnehin vorzuziehen.
Bezüglich der Finanzierung wurde angemerkt, auch die Initiative „gegen die
Heiratsstrafe" der CVP würde zu einer Erhöhung des Rentenvolumens führen, die
Mittepartei könne die Initiative also eigentlich nicht mit dem Argument der
Finanzierbarkeit bekämpfen. Schliesslich, führten die Befürworter aus, sei die Initiative
nicht als Opposition gegen das Projekt Altersvorsorge 2020 zu verstehen, wie
bürgerliche Politiker dies darstellten. Vielmehr stehe sie komplementär zur
Rentenreform. Man hätte sich deshalb eine Behandlung in derselben Session
gewünscht, wozu es jedoch aufgrund strategischer Überlegungen der bürgerlichen
Kommissionsmehrheit nicht gekommen sei. In der Schlussabstimmung erklärte die
kleine Kammer die Volksinitiative stillschweigend für gültig;  der Minderheitsantrag
Rechsteiner unterlag gegen die ablehnende Kommissionsmehrheit mit 33 gegen 11
Stimmen bei einer Enthaltung. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI
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Auf Vorschlag der Bundeskanzlei legte der Bundesrat den Abstimmungstermin für die
Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ auf den 25. September 2016 fest. Er
entsprach damit nicht dem Wunsch der bürgerlichen Parteien, die Initiative möglichst
früh an die Urne zu bringen, damit diese vor der Beratung der Reform der
Altersvorsorge 2020 durch den Nationalrat vom Tisch gewesen wäre. Die
Kommissionssitzungen zur Reform fanden folglich vor der Volksabstimmung über die
Initiative statt, die Plenardebatte begann am Tag nach dem Abstimmungssonntag.

Auf der Befürworterseite formierten sich nebst dem lancierenden Gewerkschaftsbund
die SP und JUSO, die Grünen, sämtliche anderen Gewerkschaftsorganisationen sowie
verschiedene, jedoch nicht alle Senioren- und Seniorinnenverbände. Wichtigstes
Argument der Befürworter war der Umstand, dass die Entwicklung der AHV-Renten
nicht mit jener der Löhne Schritt halten könne und gleichzeitig die Lebenskosten,
insbesondere für Mieten und Krankenkassen, angestiegen seien, weshalb es eines
Ausgleichs bedürfe. Dieser Ausgleich sei mittels der AHV, im Gegensatz zur zweiten
Säule, günstig und effizient vorzunehmen. Bei den Pensionskassen sei in den nächsten
Jahren dagegen mit Rentenkürzungen von 15 bis 20% zu rechnen, ein weiterer Grund
für eine Aufstockung der ersten Säule. Die AHV bezeichneten die Befürworter und
Befürworterinnen als nicht nur das gerechteste, sondern aufgrund des
Umlageverfahrens auch das sicherste Sozialwerk. An einer Medienkonferenz Ende Juni
lancierte das Pro-Komitee seine Kampagne und kündigte an, bis zum Abstimmungstag
eine grosse Auswahl an niederschwelligen Anlässen durchzuführen, um eine breite
Mobilisierung zu erreichen.

Auf der Gegnerseite fanden sich neben den Bundesbehörden die bürgerlichen Parteien
SVP, FDP, CVP, EVP, GLP und BDP sowie die Wirtschaftsverbände (Arbeitgeberverband,
Gewerbeverband, Economiesuisse und Bauernverband). Sie warnten, angesichts der
demografischen Entwicklung führe die Initiative zu Mehrkosten in unverantwortlicher
Höhe und stünde damit vollkommen quer zu den tatsächlichen Entwicklungen. Bis ins
Jahr 2030 wäre demnach bei Annahme der Initiative die Finanzierungslücke in der AHV
fast doppelt so gross, wie sie es gemäss dem aktuellen Szenario ist, was auf Kosten der
jungen Beitragszahlerinnen und -zahler gehen werde. Die Situation der Rentnerinnen
und Rentner mit den tiefsten Einkommen würden zudem durch die Initiative kaum
verbessert, weil diese ohnehin durch Ergänzungsleistungen unterstützt werden, welche
bei einer Anhebung der AHV entsprechend gesenkt würden. Die Erhöhung der AHV sei
nicht notwendig, da diese mittels des Mischindex' laufend an die Teuerung und damit
an die Lohnentwicklung angepasst würde, und die Aussage der Initiantinnen und
Initanten, die Renten der zweiten Säule würden stark sinken und es gelte daher die
erste Säule zu stärken, entspreche nicht den Tatsachen. Überhaupt sei eine
Gesamtreform der Altersvorsorge angezeigt; punktuelle Massnahmen wie die von der
Initiative angestrebte Erhöhung seien keine Lösung. Auch das Gegenkomitee kündigte
beim Start der Kampagne eine Reihe von Aktionen an.

Am Umstand, dass nebst den Parteien sämtliche grossen und viele mittlere und kleine
Berufs- und Interessenorganisationen zur Initiative Stellung bezogen, lässt sich die
zugeschriebene Wichtigkeit der Vorlage ablesen. Dies hängt zweifellos mit der parallel
zum Abstimmungskampf im Parlament weiter diskutierten Reform der Altersvorsorge
zusammen, deren durch den Bundesrat vorgesehener fein austarierter Massnahmenmix
durch eine Annahme der Initiative auf den Kopf gestellt würde.

Im Juli bezog Bundesrat Berset im Namen des Gesamtbundesrates Stellung zur
Initiative. Er wies auf die Konsequenzen einer Annahme für die Reform der
Altersvorsorge hin, insbesondere da die Rentenerhöhung bereits per Anfang 2018
eingeführt werden müsste, womit wenig Zeit für eine Anpassung der Reform bliebe. Das
Defizit der AHV würde rasch ansteigen. Der sozialdemokratische Vorsteher des
Innendepartements erklärte an der Medienkonferenz explizit, er habe die Initiative dem
Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. Damit stellte sich Berset einmal mehr gegen ein
Anliegen seiner eigenen Partei, und wiederum erhielt er von den Medien und vielen
politischen Akteuren ein gutes Zeugnis für seine Ausführung dieser Aufgabe.

Die erste Tamedia-Umfrage, publiziert Mitte August, zeigte eine Zustimmung von 60%
für die Initiative. Dieser hohe Wert überraschte; insbesondere gaben neben den
Anhängerinnen und Anhänger des linken Lagers auch SVP- und CVP-Wählende
mehrheitlich an, für oder eher für die Initiative zu sein. Auch die erste SRG-Umfrage,
eine Woche später publiziert, zeigte einen Ja-Trend, wenn auch weniger deutlich. Die
Zustimmung geriet in der Folge ins Bröckeln, womit sich Ende August ein enges Rennen
abzeichnete. Die Anzahl der Unentschlossenen blieb vergleichsweise hoch. Mitte

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2016
FLAVIA CARONI
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September wies die Tamedia-Umfrage ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und
Gegnern aus, während die SRG-Umfrage ein Nein vorhersagte. Erstere zeigte zudem
einen deutlichen Altersgraben: Während jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Initiative klar kritisch gegenüberstanden, gaben ältere ebenso klar an, sie annehmen
zu wollen. Angesichts der Übermacht älterer Stimmender an der Urne war deshalb
vereinzelt der Begriff der „Gerontokratie" zu vernehmen.

Am 25. September 2016 legten schliesslich bei einer als durchschnittlich
einzustufenden Stimmbeteiligung rund 41% der Stimmenden ein Ja, 59% ein Nein in die
Urne. Nur in den Kantonen Jura, Neuenburg, Genf, Tessin und Waadt traf die Initiative
auf Zustimmung, womit sich annähernd ein Röstigraben ergab. Besonders deutlich
wurde die Initiative in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz abgelehnt. Das Nein der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurde im Allgemeinen als Anschub für die
anstehende Rentendebatte gedeutet, wobei Uneinigkeit darüber herrschte, ob die
Position der Linken dadurch geschwächt wurde.

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,13%
Ja: 921'375 (40,60%) / Stände: 5
Nein: 1'348'032 (59,40%) / Stände: 15 6/2

Parolen
– Ja: SP, GPS; SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP (1*), CVP, FDP, GLP, BDP, EVP; Economiesuisse, SGV, SAV
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16

Berufliche Vorsorge

Im April 2019 lancierte das Komitee «Vorsorge Ja – aber fair» die Volksinitiative «Für
eine generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)». Sie verlangt als
allgemeine Anregung, dass die finanzielle Stabilität von AHV und beruflicher Vorsorge
langfristig und «unter Wahrung der Generationengerechtigkeit» sichergestellt wird. Die
Altersrenten der beruflichen Vorsorge sollen demnach laufend an Anlageerträge,
Anlagerisiko, Demografie und Teuerung angepasst werden. Auch laufende Altersrenten
der beruflichen Vorsorge sollen «in moderaten Schritten» gesenkt oder erhöht werden
können. Überdies soll die berufliche Vorsorge weiterhin im Kapitaldeckungsverfahren
erfolgen müssen und die Leistungen nicht nach Nominalwert der Rente, sondern zur
Sicherung des Lebensstandards festgelegt werden. Zudem soll das Referenzrentenalter
unter Berücksichtigung der Lebenserwartung regelmässig angepasst werden.
Kopf des Komitees ist Josef Bachmann, der 17 Jahre lang Geschäftsführer der
Pensionskasse des Beratungsunternehmens PWC war, bevor er in Rente ging. Diese
Pensionskasse war es auch, die ein Modell schaffen wollte, bei dem die laufenden
Renten – wie in der Initiative vorgesehen – hätten steigen oder sinken können, damit
jedoch vor Bundesgericht scheiterte. Bachmann begründete seine Initiative damit, dass
die ursprüngliche Idee der Pensionskasse, dass jeder sein eigenes Alterskapital anspart,
heute nicht mehr gegeben sei. Stattdessen subventionierten die Aktiven die Renten der
Pensionierten. Zukünftig sollten die Renten daher wenn nötig reduziert werden, wobei
Rentnerinnen und Rentner mit zu tiefer Rente durch Ergänzungsleistungen unterstützt
werden sollten. Die übrigen Mitglieder des Komitees seien gemäss Bachmann Personen,
«die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Pensionskassen beschäftigen», darunter
auch die Nationalräte Franz Grüter (svp, LU), Bruno Pezzatti (fdp, ZG), Thomas Weibel
(glp, ZH) und der ehemalige Nationalrat Toni Bortoluzzi (svp, ZH). 
Auf grosse Ablehnung stiess das Anliegen beim Gewerkschaftsbund, da viele
Rentnerinnen und Rentner auf eine sichere und fixe Rente angewiesen seien. Diese
«verantwortungslose Initiative» greife das Fundament der Pensionskassen an. Diese
dienten nämlich auch dazu, die Schwankungen der Kapitalmärkte langfristig über alle
Versicherten zu verteilen. Auch der Pensionskassenverband Asip zeigte sich nicht
begeistert von der Initiative und nannte sie eine Gefahr für die Verlässlichkeit des
Systems. 
Die Sammelfrist dauert vom 2. April 2019 bis zum 2. Oktober 2020. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.04.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Krankenversicherung

Dieser Vorschlag stiess beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund vorerst nicht auf
grosse Begeisterung. Der SGB fürchtete vor allem, dass durch Globalbudgetierungen
gerade jene Hausärzte getroffen würden, die eine relativ preiswerte Medizin anbieten.
Im definitiven Text, den SP und SGB Ende Oktober mit dem Titel "Gesundheit muss
bezahlbar bleiben" verabschiedeten, wurde die zentrale Steuerung durch den Bund
etwas relativiert. Die Kantone sollen nach wie vor auch ihre eigenen
Gesundheitsplanungen vornehmen können. Die einkommensabhängigen Prämien
wurden ebenfalls noch einmal überarbeitet, um auch den Mittelstand zu entlasten.
Rund 90% der Bevölkerung würden mehr oder weniger deutlich vom neuen Modell
profitieren, während die restlichen 10% mit Prämien zu rechnen hätten, die einer
verdeckten Reichtumssteuer gleichkommen würden. Mit der Verlagerung auf die
Reichen konnte auch die zur Schliessung der Finanzierungslücke notwendige Erhöhung
des Mehrwertsteuersatzes auf 3,5% reduziert werden, was namentlich den Bedenken
des SGB und der Romands Rechnung trug. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.10.1997
MARIANNE BENTELI

Anfang Mai einigten sich die Gewerkschaften SGB und CNG darauf, gemeinsam eine
Volksinitiative für eine obligatorische Taggeldversicherung zu lancieren. In den Genuss
dieser Versicherungsform, für die eine Finanzierung über Lohnprozente vorgesehen ist,
sollen vor allem Arbeitnehmer und Arbeitslose kommen. Auf der Leistungsseite
verlangten die Gewerkschaften eine Mindestregelung, welche etwa den heutigen
üblichen Standards in Gesamtarbeitsverträgen gleichkommt. Der obligatorisch
versicherte Lohn entspräche dem Plafonds der Unfallversicherung (heute 97'200 Fr.).
Die Taggelder hätten 80% des versicherten Verdienstes und bei den Arbeitslosen die
volle Entschädigung durch die ALV abzudecken und würden ab dem 31. Krankheitstag
ausbezahlt. Für die ersten 30 Krankheitstage verpflichtet die Initiative die Arbeitgeber
zur Lohnfortzahlung. Im Nationalrat versuchten zwei Abgeordnete, den Bundesrat mit
Motionen zu beauftragen, die Taggeldversicherung wieder in die obligatorische
Grundversicherung aufzunehmen und so auszugestalten, dass sie zu einer echten
Erwerbsausfallversicherung wird. Die Motion Schmid (cvp, VS) wurde als Postulat
überwiesen (Mo. 97.3173), die Motion Maury Pasquier (sp, GE) hingegen auf Antrag von
Hess (cvp, ZG) abgelehnt (Mo. 97.3294). 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.1998
MARIANNE BENTELI

Die im Vorjahr von den Gewerkschaften SGB und CNG gemeinsam lancierte
Volksinitiative „für ein sicheres Einkommen bei Krankheit (Taggeldinitiative)“ kam
nicht zustande. Als Hauptgrund nannte der SGB sein gleichzeitiges Engagement für vier
weitere sozialpolitische Initiativen in den Bereichen Krankenversicherung,
Arbeitszeitverkürzung, Lehrlingsausbildung und Kapitalgewinnsteuer. Der CNG, der mit
rund 16 500 gesammelten Unterschriften sein Plansoll einigermassen erfüllt hatte, warf
nach dieser Erklärung des SGB ebenfalls das Handtuch. Insgesamt waren bis Mitte
September lediglich 26 000 Unterschriften zusammen gekommen. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.12.1999
MARIANNE BENTELI
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